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e-card

e-card (Chipkarte):

Schlüsselkarte zum e-card 
System mit allen seinen 
Anwendungen und zur 
Elektronischen 
Gesundheitsakte (ELGA).

Zugang über GIN-Anschluss



e-card Anschluss

Ist verpflichtend für alle Kassenvertragsärzte 
und die meisten Wahlärzte

Die Verpflichtung für Wahlärzte besteht ab 300 
Patienten/Jahr, 2/3 der Wahlärzte fallen somit nicht 
darunter

Weitere Ausnahmen: 

• ausschließlich gutachterliche Tätigkeit

• Arbeitsmedizinerinnen und –mediziner

• Wohnsitzärztinnen und -ärzte



GINS
Gesundheits-Informations-Netzwerk-Service

Die e-card, eine Chipkarte ist

Schlüsselkarte zum e-card 
System mit allen seinen 
Anwendungen und zur 
Elektronischen 
Gesundheitsakte (ELGA)



e-card Anschluss

Spezieller Provider (im Bgld meist A1)
• A1 Telekom Austria AG

• Hutchison Drei Austria GmbH (vormals Tele2)

• INFOTECH EDV-Systeme GmbH (vorrangig in Oberösterreich)

• Magenta Telekom (T-Mobile Austria GmbH)

• spusu (Mass Response Service GmbH)

• Xenox IT & Kommunikation

ACHTUNG: Rechtzeitig bestellen!

Dauer bis zur Installation bis zu 12 Wochen!



e-card Anschluss

Hardware: Router

GINO Kartenleser

Admin card

Einzelner PC / Ordinationsnetzwerk



e-card Anschluss

Nutzung: über 
Browser

oder

integriert in die 
Ordinationssoftware

(oft Zusatzmodule 

erforderlich)



Anwendungen

Zu unterscheiden:

E-card-Anwendungen: Nutzung auch ohne e-card 
des Patientien alleine mit admin-card möglich

ELGA-Anwendungen: Nutzung nur nach Stecken 
der e-card des Patienten für 3 bzw. 1 Monat 
möglich,

Alternativ: e-Berechtigung – gilt 24 Stunden

Nutzungsdauer kann vom Patienten auf bis zu 12 
Monate verlängert werden.



e-card Anwendungen



Konsultations-
verwaltung

Dient zur Feststellung der 
Anspruchsberechtigung des Patienten und 
zur „Lösung“ eines Krankenscheins

Unterschiedliche Konsultationsfälle:

zB: RF-Regelfall

ÜW-Überweisung

EH-Erste Hilfe

NE-Nichterreichbarkeit Erstbehandler



Sozialversicherungsnummern 
Abfrage-Service (SAS)

• Sozialversicherungsnummer mit Namen 
und Geburtsdatum abfragen

• Versicherungsdaten mit 
Sozialversicherungsnummer abfragen



Arzneimittelbewilligungs-
service(ABS)

Zur Bewilligung von RE1-Medikamenten,

bei Überschreitungen der RE2- oder IND-
Regel und Medikamenten aus der No-Box.



Arbeitsunfähigkeitsmeldungs-
service(AUM)

Übermittlung von Krankenstandsmeldungen 
an die SV



e-Rezept

Rezepte werden auf einem Server 
gespeichert und können in der Apotheke 
mittels e-card, e-Rezeptbeleg oder QR-
Code am Handy abgerufen werden.

e-Rezeptbeleg muss nicht unbedingt 
ausgedruckt werden



Zur Überweisung, Bewilligung, Leistungserbringung und 
Abrechnung von vorerst: 
• Computertomographie (CT)

• Magnetresonanztomographie (MRT)

• Nuklearmedizinische Untersuchungen

• Humangenetische Untersuchungen

• Klinisch-psychologische Diagnostik

• Knochendichtemessungen

später auch:
• Röntgen-Untersuchungen

• Röntgen-Therapie

• Sonographie

Elektron.Kommunikations-
service(eKOS)



Elektronische 
Gesundheitsakte(ELGA)

= Speicher für relevante

Gesundheitsdaten von Patienten

ELGA-Anwendungen:

• e-Befund (opt out möglich)

• e-Medikation (opt out möglich)

• e-Impfpass (kein opt out möglich)



e-Befund

Ermöglicht das Abfragen gespeicherter 
elektronischer Dokumente:

• ärztliche und pflegerische Entlassungsbriefe 
der öffentlichen Krankenhäuser

• Laborbefunde

• Radiologiebefunde

• Medikationsdaten

• Ambulanzbefunde



e-Medikation

verordnete und in der Apotheke 
abgegebene Medikamente werden als 
sogenannte e-Medikationsliste für 18 
Monate gespeichert. 

auch nicht-rezeptpflichtige Medikamente, 
die Wechselwirkungen auslösen können, 
können in die e-Medikationsliste 
aufgenommen werden. 



zur Eintragung von 
Impfungen im zentralen 
elektronischen 
Impfregister

verpflichtende Einträge: 
COVID-, Influenza, HPV-, 
MPOX-Impfungen

e-Impfpass



Wahlärzte und e-card

• e-card Basis-Wahlpartner:

nur gesetzlich verpflichtende 
Funktionen sind freigeschaltet

• e-card Plus-Wahlpartner:

mit Nutzungsvereinbarung sind alle 
Funktionen freigeschaltet, man 
verpflichtet sich aber auch zur Nutzung 
derselben



Wahlärzte und e-card

e-card Plus-Wahlpartner Zusatzfunktionen:
• e-Rezept: 

• ABS – Arzneimittelbewilligungsservice
SAS – Sozialversicherungsnummern 

• DAS – Datenabfrageservice (Ökotool)

• e-Berechtigung:

• ELGA-Nutzung über die e-card 

• eKOS - elektronisches Kommunikationsservice

• eAUM - elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung

• eVO – elektronische Verordnung



Ab 1.1.26 müssen sowohl Kassen-
vertragsärzte als auch Wahlärzte die 
Diagnosen mit Codierung (ICD 10) 
übermitteln!

( Vertragsärzte über ihre Abrechnung, 
Wahlärzte bei Honorarerstellung 
direkt an den Hauptverband)

e-Diagnose (Codierung)



Ich danke für Ihre

Aufmerksamkeit


